
Gesetzblatt Teil II Nr. 2 - Ausgabetag: 30. Januar 1976 33

Anlage 4
Zeichnung Nr. 3

Plane, bestehend aus mehreren Stücken, die durch Schweiß
naht verbunden wurden

Außenansicht

Anlage 4 Zeichnung Nr. 4
Ausbesserung der Plane

Nähte

Nähte*
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mindestens 15 mm

* Von innen sichtbare Fäden, deren Farbe sich von den von 
außen sichtbaren Fäden und von der der Plane unter
scheidet.

Anlage 4 Zeichnung Nr. 5

Muster eines Endstückes

Endstück aus 
Hartmetall

Vollniet

Hohlniet für den Durchlaß des Bandes oder der 
Schnur für den Zollverschluß 
(Mindestabmessungen:
Breite 3 mm,
Länge 11 mm)
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